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Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
und Berufung der ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richter in der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Gemeinsame Allgemeine Verfügung des Ministers 
der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz, 
des Ministers des Innern und für Kommunales, 

des Ministers für Bildung, Jugend und Sport und
des Ministers für Ländliche Entwicklung, Umwelt 

und Landwirtschaft

Vom 29. August 2017
(3221-I.025)

Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl und Berufung der 
Schöffinnen und Schöffen, Jugendschöffinnen und Jugendschöf-
fen, der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in Landwirt-
schaftssachen und der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
für die Kammern für Handelssachen (Handelsrichterinnen und 
Handelsrichter) werden die folgenden Regelungen getroffen. 
Sie gelten erstmals für die im Jahr 2018 durchzuführende Wahl 
beziehungsweise Berufung. 

I. 
Schöffinnen und Schöffen

1  Bestimmung und Verteilung der Zahl der Schöffinnen 
und Schöffen

1.1  Die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts 
(Amtsgerichts) bestimmt die erforderliche Zahl von 
Haupt- und Hilfsschöffinnen und Haupt- und Hilfsschöf-
fen für die Schöffengerichte und die Strafkammern des 
Landgerichts (§ 43 Absatz 1, § 77 Absatz 1 des Gerichts-
verfassungsgesetzes [GVG]). Die Zahl der in das Haupt-
schöffenamt zu wählenden Personen ist so zu bestimmen, 
dass voraussichtlich jede von ihnen zu nicht mehr als 
zwölf ordentlichen Sitzungstagen im Jahr herangezogen 
wird (§ 43 Absatz 2, § 77 Absatz 1 GVG).

1.2  Die festgelegte Anzahl der in das Haupt- und Hilfsschöf-
fenamt zu wählenden Personen wird von der Präsidentin 
oder dem Präsidenten des Landgerichts (Amtsgerichts) 
auf die Gemeinden des Bezirks in Anlehnung an die Ein-
wohnerzahl der Gemeinden verteilt (§ 36 Absatz 4 Satz 2 
GVG). Die erforderliche Zahl der Hilfsschöffinnen und 
Hilfsschöffen für die Strafkammern des Landgerichts 
verteilt die Präsidentin oder der Präsident des Landge-
richts auf die Gemeinden des Bezirks des Amtsgerichts, 
in dessen Bezirk das Landgericht seinen Sitz hat (§ 36 
Absatz 4 Satz 2, § 77 Absatz 1 GVG). 

1.3  Die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts ver-
teilt darüber hinaus die Zahl der erforderlichen Haupt-
schöffinnen und Hauptschöffen für die Strafkammern auf 
die zum Bezirk des Landgerichts gehörenden Amtsge-
richtsbezirke (§ 77 Absatz 2 Satz 1 GVG). 

1.4  Die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts 
(Amtsgerichts) teilt den Gemeinden die für sie ermittelten 
Zahlen zur Aufstellung der Vorschlagslisten bis zum

2. Januar jedes fünften Jahres

 und den zum Bezirk des Landgerichts gehörenden Amts-
gerichtsbezirken die für sie ermittelten Zahlen mit. 

2  Aufstellung der Vorschlagsliste

2.1  Die Gemeinden stellen in jedem fünften Jahr für die 
Schöffinnen und Schöffen des Amtsgerichts und des 
Landgerichts einheitliche Vorschlagslisten auf (§§ 36, 77 
Absatz 1 GVG); für die Aufstellung der Vorschlagslisten 
für die Jugendschöffinnen und Jugendschöffen sind die 
Jugendhilfeausschüsse zuständig (vgl. Nummern 7.2 bis 
7.7). Jede Gemeinde ist berechtigt, eine Vorschlagsliste 
zur Schöffenwahl einzureichen.

2.2  In die Vorschlagslisten sind mindestens doppelt so viele 
Personen aufzunehmen, wie die Präsidentin oder der Prä-
sident des Landgerichts (Amtsgerichts) nach Nummer 1.1 
bestimmt hat (§ 36 Absatz 4 GVG).

2.3  In die Vorschlagslisten sind die nach § 36 Absatz 2 Satz 2 
GVG geforderten Personalangaben für die nach Num-
mer 5.1 einzuholende Auskunft aus dem Bundeszentral-
register wie folgt aufzunehmen:

– Familienname,
– Geburtsname, wenn er anders als der Familienname 

lautet,
– Vorname,
– Geburtsort, 
– bei kreisangehörigen Orten in der Bundesrepublik 

Deutschland mit Angabe des Kreises, bei nicht in der 
Bundesrepublik Deutschland gelegenen Orten mit 
Angabe des Landes,

– Geburtstag,
– Beruf,
– bei Bediensteten des öffentlichen Dienstes möglichst 

unter Angabe des Tätigkeitsbereichs,
– Anschrift mit Postleitzahl, Ort, Straße und Hausnum-

mer der vorgeschlagenen Person.

2.4  Das Schöffenamt kann nach § 31 GVG nur von Deutschen 
versehen werden.

2.5  In die Vorschlagsliste sind nicht aufzunehmen:

2.5.1  Personen, die nach Kenntnis der Gemeinde gemäß § 32 
GVG zum Schöffenamt unfähig sind, und zwar

– Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder 
wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe 
von mehr als sechs Monaten verurteilt sind,
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– Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen 
einer Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann.

2.5.2  Personen, die gemäß § 33 GVG aus persönlichen Gründen 
nicht zum Schöffenamt berufen werden sollen, und zwar

– Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben würden,

– Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben oder 
es bis zum Beginn der Amtsperiode vollenden wür-
den,

– Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlags-
liste nicht in der Gemeinde wohnen,

– Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das 
Amt nicht geeignet sind,

– Personen, die mangels ausreichender Beherrschung 
der deutschen Sprache für das Amt nicht geeignet 
sind,

– Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 

2.5.3  Personen, die gemäß § 34 GVG aus beruflichen Gründen 
nicht zum Schöffenamt berufen werden sollen, und zwar

– der Bundespräsident,
– die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Lan-

desregierung,
– Beamtinnen und Beamte, die jederzeit einstweilig in 

den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können,
– Richterinnen und Richter und Beamtinnen und Be-

amte der Staatsanwaltschaft, Notarinnen und Notare 
und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,

– gerichtliche Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstre-
ckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamtinnen und Poli-
zeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzuges 
sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshel-
ferinnen und Bewährungs- und Gerichtshelfer,

– Religionsdienerinnen und Religionsdiener und Mitglie-
der solcher religiösen Vereinigungen, die satzungs- 
gemäß zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind,

– Personen, die als ehrenamtliche Richterinnen und 
Richter in der Strafrechtspflege in zwei aufeinander-
folgenden Amtsperioden tätig gewesen sind, von de-
nen die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der Auf-
stellung der Vorschlagslisten noch andauert.

2.5.4  Personen, die gemäß § 44a Absatz 1 des Deutschen Rich-
tergesetzes (DRiG) nicht zum Schöffenamt berufen wer-
den sollen, das sind Personen, die

– gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der 
Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben oder

– wegen einer Tätigkeit als hauptamtliche oder inoffi-
zielle Mitarbeiterin oder hauptamtlicher oder inoffi-
zieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im 
Sinne des § 6 Absatz 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Febru-
ar 2007 (BGBl. I S. 162), das durch Artikel 5 Absatz 5 
des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 410, 
415) geändert worden ist, oder als diesen Mitarbeite-
rinnen oder Mitarbeitern nach § 6 Absatz 5 des Stasi-

Unterlagen-Gesetzes gleichgestellte Personen für das 
Ehrenrichteramt nicht geeignet sind. 

 Die für die Berufung zuständige Stelle kann zu diesem 
Zweck von den Vorgeschlagenen eine schriftliche Erklä-
rung verlangen, dass bei ihnen die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 nicht vorliegen (§ 44a Absatz 2 DRiG).

2.6  Folgende Personen dürfen die Berufung zum Schöffenamt 
ablehnen (§§ 35, 77 Absatz 1 GVG):

– Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Bundes-
tages, des Bundesrates, eines Landtages oder einer 
zweiten Kammer,

– Personen, die in der vorhergehenden Amtsperiode die 
Verpflichtung zum Ehrenrichteramt in der Strafrechts-
pflege an 40 Tagen erfüllt haben, sowie Personen, die 
bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind,

– Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
Krankenschwestern, Krankenpfleger, Kinderkranken-
schwestern und -krankenpfleger, Entbindungspfleger 
und Hebammen; Apothekenleiterinnen und -leiter, die 
keinen weiteren Apotheker oder keine weitere Apo-
thekerin beschäftigen,

– Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die un-
mittelbare persönliche Fürsorge für ihre Familie die 
Ausübung des Amtes in besonderem Maße erschwert,

– Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder 
es bis zum Ende der Amtsperiode vollendet haben 
würden,

– Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung 
des Amtes für sie oder einen Dritten wegen Gefähr-
dung oder erheblicher Beeinträchtigung einer ausrei-
chenden wirtschaftlichen Lebensgrundlage eine be-
sondere Härte bedeutet.

 Diese Personen können in die Vorschlagslisten aufgenom-
men werden. In einer besonderen Spalte ist jedoch auf die 
Tatsachen hinzuweisen, die eine Ablehnung des Amtes 
rechtfertigen könnten.

2.7  Darüber hinaus haben die Gemeinden bei der Aufstellung 
der Vorschlagslisten sorgfältig zu prüfen, ob die vorge-
schlagenen Personen für das Schöffenamt geeignet sind 
(vgl. Nummer 2.5.4 Absatz 2). Den Gemeinden wird 
empfohlen, hierzu das als Anlage 1 beigefügte Schreiben 
und den Erklärungsvordruck (Anlage 2) entsprechend zu 
verwenden. 

 Die Gemeinden können sich diese Aufgabe erleichtern, 
indem sie die Stellen, die ihnen Personen zur Aufnahme 
in die Vorschlagsliste (§ 36 GVG) namhaft machen, an-
halten, die für eine Benennung vorgesehenen Personen 
vorher zu befragen, ob sie bereit und geeignet sind (§§ 33 
bis 35 GVG), das Schöffenamt zu übernehmen. Auf die-
se Weise können ungeeignete Personen von vornherein 
ausgeschieden und vorhandene Ablehnungsgründe recht-
zeitig festgestellt werden. Darüber hinaus sind die Ge-
meinden dann in der Lage, von der Benennung solcher 
Personen abzusehen, die zwar keinen der in § 35 GVG 
genannten Ablehnungsgründe geltend machen können, 
deren Benennung zum Ehrenamt aber aus sonstigen trif-
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tigen Gründen, insbesondere wegen einer Kollision ihrer 
richterlichen Pflicht mit ihren übrigen Pflichten, untunlich 
erscheint.

 Die Vorschlagslisten sollen alle Gruppen der Bevölkerung 
nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung an-
gemessen berücksichtigen (§ 36 Absatz 2 Satz 1 GVG, 
§ 44 Absatz 1a DRiG).

 Das verantwortungsvolle Schöffenamt verlangt in hohem 
Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des 
Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des 
anstrengenden Sitzungsdienstes – körperliche Eignung.

 Da es entscheidend darauf ankommt, für das Schöffenamt 
Personen zu gewinnen, die für die Tätigkeit ein beson-
deres Interesse haben, sollen Personen, die sich bewerben, 
bei gegebener Eignung nach Möglichkeit berücksichtigt 
werden.

 Die Gemeinden dürfen zur Vorauswahl geeigneter Per-
sonen die im Melderegister vorhandenen Daten nutzen, 
wenn anderweitige Auswahlmethoden zuvor ausgiebig, 
jedoch ohne ausreichenden Erfolg, betrieben wurden. 
Geeignete Auswahlmethoden sind zum Beispiel Informa-
tionsveranstaltungen und die Einbindung von Parteien, 
Kirchen, Verbänden und Gewerkschaften.

2.8  Zur Aufnahme einer Person in die Vorschlagsliste bedarf 
es der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder der Gemeindevertretung, mindestens jedoch 
der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Ge-
meindevertretung (§§ 36, 77 Absatz 1 GVG). Bei der 
Beratung und Entscheidung über die Schöffenvorschläge 
ist insbesondere darauf zu achten, dass die Persönlich-
keitsrechte oder sonstige schützenswerte Interessen der 
Betroffenen nicht verletzt werden. Es ist daher stets zu 
prüfen, ob die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden soll 
(§ 36 Absatz 2 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg).

2.9  Termin für die Aufstellung der Vorschlagsliste:

31. Mai jedes fünften Jahres.

2.10  Die Vorschlagslisten sind für die Dauer einer Woche öf-
fentlich aufzulegen. Der Zeitpunkt der Auflegung, die bis 
zum 

30. Juni jedes fünften Jahres

 abgeschlossen sein soll, ist vorher unter Hinweis auf die 
gesetzliche Einspruchsmöglichkeit (§ 37 GVG) öffentlich 
bekannt zu geben (§ 36 Absatz 3 GVG).

3  Einreichung der Vorschlagsliste

3.1  Die Vorschlagsliste nebst den Einsprüchen und den gege-
benenfalls abgegebenen Erklärungen gemäß Num-
mer 2.5.4 ist mit einer Bescheinigung über die Bekannt-
machung und Auflegung an die Richterin oder den Rich-
ter beim Amtsgericht zu übersenden, zu dessen Bezirk die 
Gemeinde gehört. Termin: 

15. Juli jedes fünften Jahres.

 Von etwaigen nach Absendung notwendig werdenden 
Berichtigungen der Vorschlagsliste ist der Richterin oder 
dem Richter beim Amtsgericht umgehend Anzeige zu 
machen (§§ 38, 77 Absatz 1 GVG).

3.2  Die Richterin oder der Richter beim Amtsgericht prüft die 
Vorschlagslisten, stellt sie zur Liste des Bezirks zusam-
men und bereitet die Entscheidung über die Einsprüche 
vor (§ 39 GVG).

3.3  Die Richterin oder der Richter beim Amtsgericht soll von 
den in die Vorschlagsliste aufgenommenen Personen eine 
schriftliche Erklärung verlangen, dass die unter Num-
mer 2.5.4 genannten Voraussetzungen nicht vorliegen 
(Anlagen 1 und 2), sofern diese Erklärung nicht bereits 
im Zusammenhang mit der Aufnahme in die von der Ge-
meinde aufzustellende Vorschlagsliste abgegeben wurde.

4  Wahl der Schöffinnen und Schöffen

4.1  Bei jedem Amtsgericht tritt jedes fünfte Jahr ein Aus-
schuss zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen zusammen. 
Er besteht aus der Richterin oder dem Richter beim Amts-
gericht (Vorsitz) und einer Verwaltungsbeamtin oder 
einem Verwaltungsbeamten sowie sieben Vertrauensper-
sonen als Beisitzern (§ 40 GVG).

4.2  Die Verwaltungsbeamtinnen und Verwaltungsbeamten 
werden von der Landesregierung bestimmt. Im Fall der 
Verhinderung einer Verwaltungsbeamtin oder eines Ver-
waltungsbeamten tritt an deren oder dessen Stelle die zur 
ständigen Vertretung bestimmte Person.

4.3  Die Vertrauenspersonen werden von den Vertreterinnen 
und Vertretern der Kreise und kreisfreien Städte aus den 
Einwohnerinnen und Einwohnern des Amtsgerichtsbe-
zirks mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwe-
senden Mitglieder, mindestens jedoch mit der Hälfte der 
gesetzlichen Mitgliederzahl gewählt (§ 40 Absatz 3 
GVG). Die Zuständigkeit zur Wahl der sieben Vertrau-
enspersonen regelt sich wie folgt:

4.3.1  Fällt der Landkreis mit dem Amtsgerichtsbezirk zusam-
men, werden die Vertrauenspersonen vom Kreistag ge-
wählt.

4.3.2  Umfasst der Amtsgerichtsbezirk Teile von verschiedenen 
Landkreisen oder das Gebiet einer kreisfreien Stadt und 
den Teil eines Landkreises, so werden die Vertrauensleu-
te von den Vertretungen der Landkreise beziehungsweise 
der kreisfreien Stadt und des Landkreises nach dem Ver-
hältnis der Bevölkerungszahl aus den Einwohnern des 
Amtsgerichtsbezirks gewählt.

4.3.3  Umfasst ein Landkreis mehrere Amtsgerichtsbezirke, so 
werden die Vertrauensleute für jedes Amtsgericht vom 
Kreistag aus den Einwohnern des jeweiligen Amtsge-
richtsbezirks gewählt.

4.3.4  Gemäß diesen Bestimmungen werden gewählt:
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durch für das Amtsgericht Anzahl der 
Vertrauenspersonen

Kreistag Barnim Bernau bei Berlin 7
Eberswalde 7

Kreistag Dahme-Spreewald Lübben (Spreewald) 5
Königs Wusterhausen 7

Kreistag Elbe-Elster Bad Liebenwerda 7
Kreistag Havelland Nauen 7

Rathenow 7
Kreistag Märkisch-Oderland Bad Freienwalde (Oder) 7

Frankfurt (Oder) 1
Strausberg 7

Kreistag Oberhavel Oranienburg 7
Zehdenick 7

Kreistag Oberspreewald-Lausitz Lübben (Spreewald) 2
Senftenberg 7

Kreistag Oder-Spree Frankfurt (Oder) (Bezirk des Amtsgerichts 
Eisenhüttenstadt)

3

Fürstenwalde/Spree 7
Kreistag Ostprignitz-Ruppin Neuruppin 7
Kreistag Potsdam-Mittelmark Brandenburg an der Havel 4

Potsdam 3
Kreistag Prignitz Perleberg 7
Kreistag Spree-Neiße Cottbus 4
Kreistag Teltow-Fläming Luckenwalde 7

Zossen 7
Kreistag Uckermark Prenzlau 7

Schwedt/Oder 7
Stadtverordnetenversammlung 
Brandenburg an der Havel

Brandenburg 3

Stadtverordnetenversammlung Cottbus Cottbus 3
Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder) Frankfurt (Oder) 3
Stadtverordnetenversammlung Potsdam Potsdam 4

4.3.5  Termin für die Wahl der Vertrauenspersonen: bis zum 

31. Mai jedes fünften Jahres.

4.4  Die gewählten Vertrauenspersonen sind dem Amtsgericht 
mitzuteilen. Termin: 

30. Juni jedes fünften Jahres.

4.5  Der Ausschuss tritt in der Zeit vom 

16. August bis 15. Oktober jedes fünften Jahres

 zusammen. Er ist beschlussfähig, wenn wenigstens die 
oder der Vorsitzende, die Verwaltungsbeamtin oder der 
Verwaltungsbeamte und drei Vertrauenspersonen anwe-
send sind (§ 40 Absatz 4 GVG).

 Die oder der Vorsitzende berichtet zunächst über die gegen 
die Vorschlagsliste erhobenen Einsprüche und etwaige 
notwendig gewordene Berichtigungen und führt die Be-
schlussfassung des Ausschusses herbei (§ 41 GVG).

4.6  Aus der berichtigten Vorschlagsliste wählt der Ausschuss 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen für 
die nächsten fünf Geschäftsjahre die erforderliche Zahl 
von Haupt- und Hilfsschöffinnen und -schöffen. Die 
Hilfsschöffinnen und -schöffen für die Strafkammern 
wählt dabei der Ausschuss bei dem Amtsgericht, in  
dessen Bezirk das Landgericht seinen Sitz hat (§ 77 Ab-
satz 2 Satz 2 GVG). 

 In das Hilfsschöffenamt sind Personen zu wählen, die am 
Sitz des Amtsgerichts oder in dessen nächster Umgebung 
wohnen (§ 42 Absatz 1 Nummer 2, § 77 Absatz 1 GVG).
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 Bei der Schöffenwahl ist darauf zu achten, dass niemand 
zum Schöffenamt bei einem Schöffengericht und zugleich 
bei einer Strafkammer gewählt wird (§ 77 Absatz 4 GVG). 
Außerdem soll bei der Wahl darauf geachtet werden, dass 
alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, 
Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigt 
werden (§ 42 Absatz 2 GVG, § 44 Absatz 1a DRiG).

4.7  Die Namen der in das Haupt- und Hilfsschöffenamt für 
das Schöffengericht gewählten Personen werden bei dem 
Amtsgericht in gesonderte Schöffenlisten aufgenommen 
(§ 44 GVG). 

 Die Namen und die weiteren der Vorschlagsliste zu ent-
nehmenden Personalangaben (vgl. Nummer 2.3) der in 
das Hauptschöffen- sowie in das Hilfsschöffenamt für die 
Strafkammern gewählten Personen, teilt die Richterin 
oder der Richter bei dem Amtsgericht der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des Landgerichts mit (§ 77 Absatz 2 
Satz 5 GVG). Termin für die Übersendung der Verzeich-
nisse ist der 

15. Oktober jedes fünften Jahres.

 Die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts stellt 
die Namen der Hauptschöffinnen und -schöffen zur 
Schöffenliste des Landgerichts zusammen (§ 77 Ab- 
satz 2 Satz 6 GVG).

 Neben den Schöffenlisten kann auf Anordnung der Ge-
richtsleitung ein Namensverzeichnis der in das Schöffen- 
sowie in das Hilfsschöffenamt gewählten Personen in 
Karteiform geführt werden.

5  Einholung einer Auskunft aus dem Bundeszentralre-
gister

5.1  Die Amtsgerichte, bei denen ein Schöffengericht besteht, 
sowie die Landgerichte holen, sobald ihnen die Namen 
der für sie gewählten Hauptschöffinnen und -schöffen und 
Hilfsschöffinnen und -schöffen bekannt sind, für jede 
gewählte Person eine unbeschränkte Auskunft aus dem 
Bundeszentralregister für Zwecke der Rechtspflege (§ 41 
Absatz 1 Nummer 1 des Bundeszentralregistergesetzes 
[BZRG]) ein.

5.2  Ergibt die unbeschränkte Auskunft nach § 41 Absatz 1 
Nummer 1 BZRG, dass die Voraussetzungen des § 32 
Nummer 1 GVG vorliegen, oder ist dem Gericht im Ein-
zelfall das Vorliegen dieser Voraussetzungen anderweitig 
bekannt, so ist nach § 52 Absatz 1 GVG zu verfahren.

6  Bestimmung der Reihenfolge der Hauptschöffinnen 
und -schöffen und Hilfsschöffinnen und -schöffen 
(Auslosung)

6.1  Die Reihenfolge, in der die Hauptschöffinnen und -schöf-
fen an den einzelnen ordentlichen Sitzungen teilnehmen, 
wird jährlich für das ganze folgende Geschäftsjahr im 
Voraus durch Auslosung in öffentlicher Sitzung bestimmt. 
Für mehrere Spruchkörper eines Gerichts kann die Aus-
losung in einer Weise bewirkt werden, nach der jede in 
das Hauptschöffenamt gewählte Person nur an den Sit-

zungen eines Spruchkörpers teilnimmt. Die Auslosung 
ist so vorzunehmen, dass jede ausgeloste Hauptschöffin 
und jeder ausgeloste Hauptschöffe möglichst zu zwölf 
Sitzungstagen herangezogen wird (§ 45 Absatz 2  
Satz 1 bis 3 GVG).

 Termin für die Auslosung der Hauptschöffinnen und 
-schöffen: bis zum 

30. November jedes Jahres.

6.2  Die Reihenfolge, in der die Hilfsschöffinnen und -schöffen 
an die Stelle wegfallender Hauptschöffinnen und -schöffen 
treten (Hilfsschöffenliste), wird einmal für die ganze fol-
gende Wahlperiode im Voraus durch Auslosung in öffent-
licher Sitzung bestimmt; dabei findet Nummer 6.1 Satz 2 
keine Anwendung (§ 45 Absatz 2 Satz 4 GVG). 

 Termin für die Auslosung der Hilfsschöffinnen und -schöf-
fen: bis zum 

30. November jedes fünften Jahres.

7  Jugendschöffinnen und Jugendschöffen

 Die vorstehenden Nummern 1 bis 6 finden auf die Wahl 
der Jugendschöffinnen und -schöffen entsprechend An-
wendung, soweit nachfolgend nicht etwas anderes be-
stimmt ist. 

7.1  Die von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Land-
gerichts (Amtsgerichts) festzusetzende Zahl der für jedes 
Amtsgericht erforderlichen Jugendschöffinnen und 
-schöffen und Jugendhilfsschöffinnen und -schöffen, die 
Verteilung der für die Jugendkammern erforderlichen Ju-
gendschöffinnen und -schöffen auf die zum Bezirk des 
Landgerichts gehörenden Amtsgerichte und die Verteilung 
der Jugendhilfsschöffinnen und -schöffen auf die einzel-
nen Amtsgerichtsbezirke in den Fällen des § 77 Absatz 1 
und Absatz 2 Satz 1 GVG sind den Amtsgerichten bis 
zum 

2. Januar jedes fünften Jahres

 mitzuteilen.

7.2  Die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts 
(Amtsgerichts) teilt ferner für jeden Amtsgerichtsbezirk 
dem zuständigen Jugendamt die Zahl der vom Jugendhil-
feausschuss vorzuschlagenden Jugendschöffinnen und 
-schöffen und Jugendhilfsschöffinnen und -schöffen mit; 
umfasst ein Amtsgerichtsbezirk mehrere Jugendamtsbe-
zirke oder Teile von solchen, so ist die Zahl der von jedem 
der beteiligten Jugendhilfeausschüsse vorzuschlagenden 
Personen entsprechend dem Verhältnis der Bevölkerungs-
teile zu bestimmen. Termin: 

2. Januar jedes fünften Jahres.

7.3  Aufgrund der Mitteilung der Präsidentin oder des Präsi-
denten des Landgerichts (Amtsgerichts) stellen die Ju-
gendhilfeausschüsse die Vorschlagslisten auf. In die Vor-
schlagsliste soll mindestens die doppelte Zahl der benö-



JMBl. 75

 mit (§ 4 Absatz 1 des Gesetzes über das gerichtliche Ver-
fahren in Landwirtschaftssachen [LwVfG]).

2  Das für Landwirtschaft zuständige Mitglied der Landesre-
gierung stellt die Listen für die ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richter in Landwirtschaftssachen gemäß § 12 des Bran-
denburgischen Gerichtsorganisationsgesetzes auf und über-
sendet diese dem Präsidenten oder der Präsidentin des Bran-
denburgischen Oberlandesgerichts bis zum 

15. Juli jedes fünften Jahres.

3  Die Zahl der vorzuschlagenden Personen soll das Einein-
halbfache der erforderlichen Zahl der ehrenamtlichen Rich-
ter und Richterinnen betragen (§ 4 Absatz 4 LwVfG). Frauen 
und Männer sollen dabei angemessen berücksichtigt werden 
(§ 44 Absatz 1a DRiG).

4  Für die Personalangaben in den Vorschlagslisten gilt Ab-
schnitt I Nummer 2.3 und für die Einholung einer Auskunft 
aus dem Bundeszentralregister gilt Abschnitt I Nummer 5.1 
entsprechend, wobei an die Stelle der Amts- und Landge-
richte die Präsidentin oder der Präsident des Brandenbur-
gischen Oberlandesgerichts tritt.

5  Für die Überprüfung der ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richter in Landwirtschaftssachen gilt Abschnitt I Num-
mer 2.5.4 und 2.7 entsprechend.

6  Die Berufung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
in Landwirtschaftssachen ist von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Brandenburgischen Oberlandesgerichts bis 
zum 

15. Oktober jedes fünften Jahres

 vorzunehmen. 

III.
Ehrenamtliche Richterinnen und Richter 

der Kammern für Handelssachen
(Handelsrichterinnen und Handelsrichter)

1  Die Präsidentin oder der Präsident des Brandenburgischen 
Oberlandesgerichts bestimmt die Zahl der zu ernennenden 
Handelsrichterinnen und Handelsrichter für die Landge-
richte und teilt diese den zuständigen Industrie- und Han-
delskammern sowie den Landgerichten bis zum 

2. Januar jedes fünften Jahres

 mit.

2  Die von den Industrie- und Handelskammern für das jewei-
lige Landgericht unter Beachtung von § 109 GVG aufzu-
stellenden Vorschläge zur Berufung als Handelsrichterin 
oder Handelsrichter sind der Präsidentin oder dem Präsi-
denten des Brandenburgischen Oberlandesgerichts bis zum

15. Juli jedes fünften Jahres

 einzureichen. Frauen und Männer sollen dabei angemessen 
berücksichtigt werden (§ 44 Absatz 1a DRiG).

tigten Jugendschöffinnen und -schöffen und Jugendhilfs-
schöffinnen und -schöffen aufgenommen werden, und 
zwar Männer und Frauen in gleicher Anzahl. Die vorge-
schlagenen Personen sollen erzieherisch befähigt und in 
der Jugenderziehung erfahren sein (§ 35 Absatz 2 des 
Jugendgerichtsgesetzes [JGG]).

7.4  Für die Aufnahme in die Vorschlagsliste ist die Zustim-
mung von zwei Dritteln der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder, mindestens jedoch der Hälfte aller 
stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
erforderlich (§ 35 Absatz 3 JGG).

7.5  Die Vorschlagslisten sind bis zum 

31. Mai jedes fünften Jahres

 aufzustellen. Sie sind anschließend im Jugendamt eine 
Woche lang zu jedermanns Einsicht aufzulegen. Der Zeit-
punkt der Auflegung, die bis zum 

30. Juni jedes fünften Jahres

 abgeschlossen sein soll, ist vorher unter Hinweis auf die 
gesetzliche Einspruchsmöglichkeit (§ 37 GVG) öffentlich 
bekannt zu geben (§ 35 Absatz 3 JGG).

7.6  Die Jugendämter reichen die Vorschlagslisten der Jugend-
hilfeausschüsse nebst den Einsprüchen mit einer Beschei-
nigung über die Bekanntmachung und Auflegung bei den 
Amtsgerichten ein. Termin: 

15. Juli jedes fünften Jahres.

 Die Vorschlagsliste des Jugendhilfeausschusses gilt  
als Vorschlagsliste im Sinne des § 36 GVG (§ 35 Ab-
satz 3 JGG).

7.7  Bei der Entscheidung über Einsprüche gegen die Vor-
schlagslisten des Jugendhilfeausschusses und bei der Wahl 
der Jugendschöffinnen und -schöffen und Jugendhilfs-
schöffinnen und -schöffen führt die Jugendrichterin oder 
der Jugendrichter den Vorsitz in dem Schöffenwahlaus-
schuss (§ 35 Absatz 4 JGG).

7.8  Die Jugendschöffinnen und -schöffen werden in beson-
dere für Frauen und Männer getrennt zu führende Schöf-
fenlisten aufgenommen (§ 35 Absatz 5 JGG).

II.
Ehrenamtliche Richterinnen und Richter 

in Landwirtschaftssachen

1  Der Präsident oder die Präsidentin des Brandenburgischen 
Oberlandesgerichts bestimmt die Zahl der ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter in Landwirtschaftssachen für das 
Brandenburgische Oberlandesgericht und für die Amtsge-
richte und teilt diese dem für Landwirtschaft zuständigen 
Mitglied der Landesregierung und den Amtsgerichten bis 
zum 

2. Januar jedes fünften Jahres
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5  Die Ernennung der Handelsrichterinnen und Handelsrichter 
ist von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Branden-
burgischen Oberlandesgerichts bis zum 

15. Oktober jedes fünften Jahres

 vorzunehmen.

3  Für die Personalangaben in den Vorschlagslisten gilt Ab-
schnitt I Nummer 2.3 und für die Einholung einer Auskunft 
aus dem Bundeszentralregister gilt Abschnitt I Nummer 5.1 
entsprechend, wobei an die Stelle der Amts- und Landge-
richte die Präsidentin oder der Präsident des Brandenbur-
gischen Oberlandesgerichts tritt.

4  Für die Überprüfung der Handelsrichterinnen und Handels-
richter gilt Abschnitt I Nummer 2.5.4 und 2.7 entsprechend.

IV.
Zusammenfassung der Termine

2. Januar jedes 
fünften Jahres

Bestimmung und Verteilung der Zahl der Schöffinnen, Schöffen, Jugendschöffinnen und -schöffen durch die 
Präsidentin oder den Präsidenten des Landgerichts (Amtsgerichts) und entsprechende Mitteilung an
– die Gemeinden,
– die Amtsgerichte,
– die Jugendhilfeausschüsse
Bestimmung der Zahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in Landwirtschaftssachen für das Bran-
denburgische Oberlandesgericht und die betroffenen Amtsgerichte durch die Präsidentin oder den Präsidenten 
des Brandenburgischen Oberlandesgerichts und Mitteilung an
– das für Landwirtschaft zuständige Mitglied der Landesregierung,
– die Amtsgerichte
Bestimmung der Zahl der Handelsrichterinnen und Handelsrichter für die Landgerichte durch die Präsiden-
tin oder den Präsidenten des Brandenburgischen Oberlandesgerichts und Mitteilung an
– die zuständigen Industrie- und Handelskammern,
– die Landgerichte

31. Mai jedes 
fünften Jahres

Aufstellung der Vorschlagslisten für die Schöffinnen und Schöffen durch die Gemeinden
Aufstellung der Vorschlagslisten für die Jugendschöffinnen und -schöffen durch die Jugendhilfeausschüsse
Wahl der Vertrauenspersonen für die Wahlausschüsse bei den Amtsgerichten

30. Juni jedes 
fünften Jahres

Abschluss der Auflegung der Vorschlagslisten für die Schöffinnen und Schöffen
Abschluss der Auflegung der Vorschlagslisten für die Jugendschöffinnen und -schöffen
Mitteilung der gewählten Vertrauenspersonen an die Amtsgerichte

15. Juli jedes 
fünften Jahres

Einreichung der Vorschlagslisten für die Schöffinnen und Schöffen beim zuständigen Amtsgericht
Einreichung der Vorschlagslisten für die Jugendschöffinnen und -schöffen beim zuständigen Amtsgericht
Einreichung der Vorschlagslisten für die Berufung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in Landwirt-
schaftssachen durch das für Landwirtschaft zuständige Mitglied der Landesregierung bei der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des Brandenburgischen Oberlandesgerichts 
Einreichung der Vorschlagslisten für die Ernennung der Handelsrichterinnen und Handelsrichter durch die 
Industrie- und Handelskammern bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Brandenburgischen Oberlan-
desgerichts

16. August bis 
15. Oktober jedes 
fünften Jahres

Zusammentreten der Wahlausschüsse beim Amtsgericht und Wahl der Schöffinnen und Schöffen und Jugend-
schöffinnen und -schöffen

15. Oktober jedes 
fünften Jahres

Übersendung des Verzeichnisses der gewählten Schöffinnen und Schöffen für die Strafkammern an die Prä-
sidentin oder den Präsidenten des Landgerichts
Endtermine für die Berufung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in Landwirtschaftssachen und die 
Ernennung der Handelsrichterinnen und Handelsrichter durch die Präsidentin oder den Präsidenten des 
Brandenburgischen Oberlandesgerichts

30. November jedes 
Jahres

Auslosung der Hauptschöffinnen und -schöffen und der Jugendhauptschöffinnen und -schöffen für das fol-
gende Geschäftsjahr 

30. November jedes 
fünften Jahres

Auslosung der Hilfsschöffinnen und -schöffen und Jugendhilfsschöffinnen und -schöffen für die gesamte 
Wahlperiode
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nach § 6 Absatz 5 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes gleichgestell-
te Personen für das Amt einer ehrenamtlichen Richterin oder 
eines ehrenamtlichen Richters nicht geeignet ist.

Ich bitte Sie deshalb, die anliegende Erklärung wahrheitsgemäß 
abzugeben und mir möglichst umgehend zurückzusenden.

Sollten Sie die Erklärung nicht abgeben können und dennoch 
als ehrenamtliche Richterin beziehungsweise ehrenamtlicher 
Richter tätig werden wollen, werde ich eine Anfrage bei der 
Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR vornehmen. Darüber 
setze ich Sie hiermit in Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen

...........................................................
(Unterschrift, Amtsbezeichnung)

Anlage 2

Erklärung

Ich habe nicht gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder 
der Rechtsstaatlichkeit verstoßen.

Ich versichere hiermit, dass ich niemals in einem offiziellen 
Arbeits- oder Dienstverhältnis des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik gestanden 
habe; niemals Offizierin oder Offizier des Staatssicherheits-
dienstes im besonderen Einsatz war (hauptamtliche Mitarbeite-
rin/hauptamtlicher Mitarbeiter); mich niemals zur Lieferung von 
Informationen an den Staatssicherheitsdienst bereit erklärt habe 
(inoffizielle Mitarbeiterin/inoffizieller Mitarbeiter); niemals zu 
den Personen gehört habe, die gegenüber Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeitern des Staatssicherheitsdienstes hinsichtlich deren 
Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst rechtlich oder faktisch 
weisungsbefugt waren, und niemals inoffizielle Mitarbeiterin 
oder inoffizieller Mitarbeiter des Arbeitsgebietes 1 der Krimi-
nalpolizei der Volkspolizei war.

(bitte in Druckbuchstaben angeben:)

Name: .........................................................................................

Geburtsname: .............................................................................

Vorname: ....................................................................................

...................................................., .....................................
(Ort)                                                   (Datum)

.....................................................................................................
(Unterschrift)

V.
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Gemeinsame Allgemeine Verfügung tritt am 1. Okto-
ber 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gemeinsame Allgemei-
ne Verfügung vom 4. September 2012 (JMBl. S. 90, ABl. 
S. 1384) außer Kraft.

Potsdam, den 29. August 2017

Der Minister der Justiz  Der Minister des Innern
und für Europa und  und für Kommunales
Verbraucherschutz 

Stefan Ludwig Karl-Heinz Schröter

Der Minister für Bildung,  Der Minister für Ländliche
Jugend und Sport Entwicklung, Umwelt und
 Landwirtschaft

Günter Baaske Jörg Vogelsänger

Anlage 1

(Briefkopf der Gerichtsleitung)

(Name und Anschrift
der vorgeschlagenen Person)

Berufung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter

Sehr geehrte Frau .............,/
Sehr geehrter Herr ............,

Sie sind zur Wahl für das Amt einer ehrenamtlichen Richterin/
eines ehrenamtlichen Richters vorgeschlagen worden. Alle dafür 
in Frage kommenden Personen sind im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben auf ihre Eignung zu prüfen.

Gemäß § 44a des Deutschen Richtergesetzes soll nicht zu dem 
Amt einer ehrenamtlichen Richterin oder eines ehrenamtlichen 
Richters berufen werden, wer gegen die Grundsätze der Mensch-
lichkeit und der Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat oder wegen 
einer Tätigkeit als hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeiterin 
oder hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staatssi-
cherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik (DDR) im Sinne des § 6 Absatz 4 des Stasi-Unterla-
gen-Gesetzes oder als diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
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Strafvollstreckungsordnung

Allgemeine Verfügung des Ministers der Justiz 
und für Europa und Verbraucherschutz 

zur Änderung 
der Allgemeinen Verfügung vom 12. August 2011

Vom 5. September 2017
(4300-III.1)

I.

Die Allgemeine Verfügung des Ministers der Justiz vom 12. Au-
gust 2011 (JMBl. S. 80) wird wie folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Angabe „§ 77 Devisen-
werte“ die Angabe „§ 77a Virtuelle Währungen“ eingefügt.

2. In § 1 Absatz 3 werden die Wörter „einschließlich der Ver-
waltungsvorschriften zum Jugendstrafvollzug (VVJug)“ 
durch die Wörter „ , die Landesgesetze zum Jugendstraf-
vollzug“ ersetzt. Fußnotenhinweis 2 und Fußnote 2 werden 
gestrichen.

3.  § 9 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 In Satz 3 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon 
ersetzt und werden die Wörter „dabei darf die Vermittlung 
der Aufnahme in die Maßregelvollzugseinrichtung als Voll-
streckungshilfe nicht von einer Kostenübernahmeerklärung 
des ersuchenden Landes für die zu erwartenden Vollzugs-
kosten abhängig gemacht werden.“ angefügt.

4. § 26 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „des § 7 Absatz 4, 
§ 8 Absatz 1, der §§ 65, 85, 152 Absatz 2 Satz 2  
StVollzG“ durch die Wörter „der Behandlung, der Wie-
dereingliederung, zur sicheren Unterbringung oder so-
weit dies aufgrund landesgesetzlicher Vorschriften zu-
lässig ist,“ ersetzt. Die Fußnotenhinweise 5 und 6 und 
die Fußnoten 5 und 6 werden gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch ein 
Semikolon ersetzt und werden die Wörter „die Zustim-
mung kann – vorbehaltlich einer anderweitigen landes-
rechtlichen Regelung – als erteilt gelten, wenn die zur 
Aufnahme vorgesehene Justizvollzugsanstalt der vom 
Vollstreckungsplan abweichenden Einweisung zustimmt 
oder im Fall der Verlegung in Abweichung vom Voll-
streckungsplan die von der Verlegung betroffenen  
Justizvollzugsanstalten Einvernehmen über die beab-
sichtigte Verlegung erzielen.“ angefügt.

5. In § 28 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „möglichst in 
Unterbrechung der Untersuchungshaft zu vollstrecken“ 
durch die Wörter „in Unterbrechung der Untersuchungshaft 
zu vollstrecken, es sei denn, das Gericht trifft eine abwei-
chende Entscheidung (§ 116b Satz 2 StPO)“ ersetzt.

6. In § 30 Absatz 2 Satz 2 werden nach den Wörtern „auf 
Selbsttötungsgefahr,“ die Wörter „Betäubungsmittel- und 
andere Abhängigkeit,“ eingefügt.

7. § 33 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „zu entziehen 
suchen“ durch das Wort „entziehen“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter „zu 
entziehen suchen“ durch das Wort „entziehen“ ersetzt.

8. § 39 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Semi-
kolon ersetzt.

b) Folgende Nummer 5 wird angefügt:

„5.  Jugendarrest nach § 16a JGG in dem Umfang, in 
dem er verbüßt worden ist (§ 26 Absatz 3 Satz 3 
JGG).“

9. § 43 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 wird das Wort „Grunde“ durch die Wörter 
„Grund, insbesondere bei Hinzutreten von Strafresten 
nach Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung,“ 
ersetzt.

b) In Absatz 5 werden die Wörter „möglichst umgehend“ 
durch das Wort „unverzüglich“ ersetzt. 

10. § 44b Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Die Anrechnung des Vollzugs der Maßregel auf die Strafe 
erfolgt nach Maßgabe des § 67 Absatz 6 StGB.“

11. § 45 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach dem Wort „vorliegen“ werden das Semikolon und 
der nachfolgende Satzteil gestrichen.

b) Folgender Satz wird angefügt: 

 „Dies gilt nicht, wenn überwiegende Gründe, namentlich 
der öffentlichen Sicherheit, einer Unterbrechung entge-
genstehen.“

12. In § 46a Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Justizbehörden“ 
durch das Wort „Justizbehörde“ ersetzt. 

13. § 53 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 werden die Nummern 3 und 4 wie folgt 
gefasst:

„3. von einem Jahr bei der nach den §§ 66, 66a oder 
66b StGB angeordneten Unterbringung in der Si-
cherungsverwahrung, nach dem Vollzug von zehn 
Jahren der Unterbringung von neun Monaten,

4. von einem Jahr bei der nach § 7 Absatz 2 Satz 2, 
Absatz 4, § 106 Absatz 6 und 7 JGG angeordneten 
Unterbringung in der Sicherungsverwahrung, nach 
dem Vollzug von zehn Jahren der Unterbringung 
von neun Monaten, und in den Fällen des § 7 Ab-
satz 2 Satz 2, Absatz 4 JGG von sechs Monaten, 
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17. Nach § 77 wird folgender § 77a eingefügt:

„§ 77a 
Virtuelle Währungen

 (1) Eine virtuelle Währung ist das digitale Abbild eines 
Wertes, das nicht von einer Zentralbank, einem Kreditinsti-
tut oder einem E-Geld-Institut ausgegeben wurde und als 
Alternative zu Geld genutzt, insbesondere elektronisch über-
tragen, verwahrt oder gehandelt wird. Es handelt sich nicht 
um Echt- oder Landeswährungen.

 (2) Soweit die Verwertung von virtuellen Währungen der 
Vollstreckungsbehörde obliegt, sind die virtuellen Wäh-
rungen den in den Ländern bestimmten Zentralstellen zur 
Verwertung anzuzeigen und durch diese zu verwerten. Die 
Verwertungsstelle führt den Erlös nach Abzug der Verwer-
tungskosten an die zuständige Kasse ab.“

II.

Diese Allgemeine Verfügung tritt am 1. Oktober 2017 in Kraft.

Potsdam, den 5. September 2017

Der Minister der Justiz
und für Europa und Verbraucherschutz

Stefan Ludwig

wenn die untergebrachte Person bei Beginn des  
Fristablaufs das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat (§ 7 Absatz 5 JGG),“.

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

 „(5) Bei einer Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus und in der Sicherungsverwahrung veran-
lasst die Vollstreckungsbehörde rechtzeitig, im Fall des 
§ 67d Absatz 6 Satz 2 StGB spätestens sechs Monate 
vor Ablauf von sechs Jahren, im Fall des § 67d Absatz 3 
Satz 1 StGB und § 67d Absatz 6 Satz 3 StGB spätestens 
sechs Monate vor Ablauf von zehn Jahren die Prüfung, 
ob die Maßregel für erledigt zu erklären ist.“

14. In § 56 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Sperre“ die 
Wörter „nach Maßgabe des § 47 Absatz 2 Satz 3 der Fahr-
erlaubnis-Verordnung (FeV)“ eingefügt.

15. In § 67 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „dem Landeskri-
minalamt, der ihm entsprechenden Behörde oder dem Bun-
deskriminalamt“ durch die Wörter „Bundes- oder Landes-
behörden für den Bereich ihrer dienstlichen Tätigkeiten“ 
und die Wörter „Forschungs- oder Lehrzwecke“ durch die 
Wörter „Forschungs-, Lehr-, Schulungs- oder Ausbildungs-
zwecke“ ersetzt.

16. Dem § 75 wird folgender Satz angefügt:

 „Abweichend von § 67 Absatz 2 können Betäubungsmittel 
der ersuchenden Behörde zur dauernden Nutzung (§ 67 Ab-
satz 1 Satz 1) überlassen und kann diese schriftlich ver-
pflichtet werden, die Betäubungsmittel ordnungsgemäß zu 
vernichten, sobald diese dort nicht mehr für Forschungs-, 
Lehr-, Schulungs- oder Ausbildungszwecke benötigt wer-
den.“

Personalnachrichten

Ordentliche Gerichtsbarkeit

Ruhestand:
Richterin am Amtsgericht Gabriele Fährmann aus Rathenow; 
Richterin am Amtsgericht Heidemarie Petzold aus Eisenhütten-
stadt; Justizamtsrätin Anita Warmbrunn aus Oranienburg;  
Justizhauptsekretär Eckhard Jobs aus Potsdam

Verwaltungsgerichtsbarkeit

Ernannt:
zur Richterin am Verwaltungsgericht: Richterin am Sozial-
gericht Dr. Claudia Stahl in Cottbus

Sozialgerichtsbarkeit

Versetzung in den Ruhestand:
Justizamtsrätin Gabriele Schütrumpf, Landessozialgericht

Finanzgerichtsbarkeit

Ernannt:
zur Justizhauptsekretärin: Justizobersekretärin Annett Adler-
Mahr und Justizobersekretärin Claudia Hanisch 
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Justizvollzug

Ernannt:
zur Justizvollzugsamtsinspektorin: Justizvollzugshauptsekre-
tärin Daniela Goder bei der Justizvollzugsanstalt Cottbus-Dis-
senchen 

Ruhestand: 
Regierungsoberamtsrat Peter Claus, Justizvollzugshauptsekretär 
Peter Günther und Justizvollzugsobersekretär Frank Kuhne bei 
der Justizvollzugsanstalt Cottbus-Dissenchen 

Ausschreibungen

Ministerium der Justiz und
für Europa und Verbraucherschutz

I.

Es wird – unter dem Vorbehalt der haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen – Bewerbungen für die folgenden Stellen entgegen-
gesehen:

– bei dem Landgericht Neuruppin

 zwei Stellen für Richterinnen oder Richter am Landgericht
 (Besoldungsgruppe R 1 BbgBesO)

– bei dem Amtsgericht Luckenwalde

 eine Stelle für eine Richterin oder einen Richter am Amts-
gericht 

 (Besoldungsgruppe R 1 BbgBesO)

– bei dem Amtsgericht Königs Wusterhausen

 eine Stelle für eine Richterin oder einen Richter am Amts-
gericht

 (Besoldungsgruppe R 1 BbgBesO)

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis- 
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. für das Land Brandenburg vom 17. De-
zember 2007, S. 180 ff., Bezug genommen.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt. 

Die Ausschreibung der Stellen richtet sich ausschließlich an 
Richterinnen und Richter, die in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
des Landes Brandenburg beschäftigt sind, wobei die Stelle beim 
Amtsgericht Königs Wusterhausen ausschließlich Versetzungs-
bewerberinnen und Versetzungsbewerbern vorbehalten ist, wäh-
rend sich die Ausschreibung der übrigen Stellen ausschließlich 
an Richterinnen und Richter auf Probe richtet. 

Bewerbungen sind bis zum 15. Oktober 2017 auf dem Dienst-
weg an das 

Ministerium der Justiz und 
für Europa und Verbraucherschutz 
des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam

zu richten.

II.

Es wird Bewerbungen für die folgenden Stellen entgegengese-
hen:

– bei dem Sozialgericht Cottbus

 eine Stelle für eine Richterin oder einen Richter am  
Sozialgericht

 (Besoldungsgruppe R 1 BbgBesO)

– bei dem Sozialgericht Frankfurt (Oder)

 eine Stelle für eine Richterin oder einen Richter am  
Sozialgericht

 (Besoldungsgruppe R 1 BbgBesO).

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis- 
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. vom 17. Dezember 2007, S. 180 ff., 
Bezug genommen.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt.

Die Ausschreibung der Stellen bei den Sozialgerichten Cottbus 
und Frankfurt (Oder) richtet sich ausschließlich an Richterinnen 
und Richter auf Probe aus der Sozialgerichtsbarkeit des Landes 
Brandenburg.
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Zentraler IT-Dienstleister der Justiz
des Landes Brandenburg

Es wird Bewerbungen für folgende Stelle entgegengesehen:

–  eine Stelle für eine Regierungsamtfrau/einen Regierungs-
amtmann 

 (Besoldungsgruppe A 11 gD) bei dem Zentralen IT-Dienst-
leister (ZenIT) des Landes Brandenburg

Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Bewerberinnen 
und Bewerber aus dem Geschäftsbereich des Zentralen IT-
Dienstleister (ZenIT) des Landes Brandenburg.

Es kommen nur Beamtinnen und Beamte in Betracht, deren 
letzte Beförderung mindestens ein Jahr zurückliegt bzw. deren 
Probezeit seit einem Jahr beendet ist (§ 9 BeamtStG in Verbin-
dung mit § 20 Absatz 3 LBG).

Der Leiter des ZenIT hat sich die berufliche Förderung von 
Frauen zum Ziel gesetzt und lädt Frauen ausdrücklich zu einer 
Bewerbung ein.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
bevorzugt berücksichtigt.

Die Ausschreibung steht unter dem Vorbehalt, dass unter Be-
rücksichtigung der Beförderung das Personalbudget auskömm-
lich ist.

Bewerbungen sind bis zum 15. Oktober 2017 auf dem Dienst-
weg an den Leiter des Zentralen IT-Dienstleister der Justiz des 
Landes Brandenburg, Henning-von-Tresckow-Straße 9 – 13, 
Haus D, 14467 Potsdam zu richten.

Der Präsident des
Brandenburgischen Oberlandesgerichts

Es wird Bewerbungen um folgende Stelle entgegengesehen: 

Für Rechtspflegerinnen/Rechtspfleger, die in der Rechtspflege 
des gehobenen Justizdienstes an den Gerichten der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit des Landes Brandenburg tätig sind:

beim Amtsgericht Brandenburg an der Havel

1 Justizamtsrätin/Justizamtsrat 

Diese Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Bewerbe-
rinnen und Bewerber aus dem Geschäftsbereich des Präsidenten 
des Brandenburgischen Oberlandesgerichts. 

Es kommen nur Beamtinnen und Beamte in Betracht, deren 
letzte Beförderung mindestens ein Jahr zurückliegt bzw. deren 
Probezeit seit einem Jahr beendet ist (§ 9 BeamtStG in Verbin-
dung mit § 20 Absatz 3 LBG). 

Bewerbungen sind bis zum 15. Oktober 2017 auf dem Dienst-
weg an das

Ministerium der Justiz und
für Europa und Verbraucherschutz 
des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam 

zu richten.

III.

Es wird Bewerbungen entgegengesehen 

für die Neubesetzung
von zwei Notarstellen 

mit Amtssitz in Königs Wusterhausen 
zum 1. Februar 2018 und zum 1. März 2018.

Die Bewerberinnen/Bewerber müssen

– die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Rich-
tergesetz erlangt haben

oder

– ein rechtswissenschaftliches Studium an einer Universität 
oder Hochschule der ehemaligen DDR mit dem Staatsexa-
men abgeschlossen und einen zweijährigen Vorbereitungs-
dienst mit einer Staatsprüfung absolviert haben. Auf den 
Vorbereitungsdienst mit der Staatsprüfung wird verzichtet, 
wenn die Bewerberin/der Bewerber als Notarin/Notar in 
einem Staatlichen Notariat tätig war oder zehn Jahre als 
Juristin/Jurist gearbeitet hat und notarspezifische Kenntnisse 
nachweist.

Nach § 7 Absatz 1 der Bundesnotarordnung soll zur haupt- 
beruflichen Amtsausübung als Notarin/Notar in der Regel nur 
bestellt werden, wer einen dreijährigen Anwärterdienst als  
Notarassessorin/Notarassessor geleistet hat und sich im Anwär-
terdienst der Notarkammer des Landes befindet, in dem sie oder 
er sich um die Bestellung bewirbt.

Es besteht die Verpflichtung zur Übernahme der Aktenverwal-
tung der Urkundengeschäfte der jeweiligen Amtsvorgängerin.

Bewerbungen sind in drei Stücken bis zum 12. Oktober 2017 
beim Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucher-
schutz des Landes Brandenburg, Abteilung II – Notarangele-
genheiten –, Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, einzu-
reichen. Sie müssen die in Abschnitt II Nummer 3 der Allgemei-
nen Verfügung des Ministers der Justiz und für Europa und 
Verbraucherschutz über die Angelegenheiten der Notare (AVNot) 
vom 6. Mai 2014 (JMBl. S. 68) vorgesehenen Angaben enthal-
ten.
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Der Präsident des Brandenburgischen Oberlandesgerichts hat 
sich die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt und 
lädt Frauen ausdrücklich zu einer Bewerbung ein.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
bevorzugt berücksichtigt.

Die Ausschreibung steht unter dem Vorbehalt, dass unter 
Berücksichtigung der Beförderung das Personalbudget aus-
kömmlich ist. 

Bewerbungen sind innerhalb von zwei Wochen nach der Ver-
öffentlichung auf dem Dienstweg an den Präsidenten des Bran-
denburgischen Oberlandesgerichts, Gertrud-Piter-Platz 11, 
14770 Brandenburg an der Havel zu richten. 
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